
Landesbank Baden-Württemberg
(Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland)

(die "Emittentin")

1. Nachtrag (der "Nachtrag") gemäß § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG") 

vom 18. Januar 2016 zu den folgenden bereits veröffentlichten Basisprospekten:

Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Emission von

Derivativen Schuldverschreibungen vom 9. Dezember 2015

Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Emission von

basiswertabhängigen Zertifikaten vom 9. Dezember 2015

Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Emission von

basiswertabhängigen Schuldverschreibungen und Zertifikaten (Rohstoffe) vom 9. Dezember 2015

Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Emission von

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen vom 9. Dezember 2015

Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Emission von

kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen vom 9. Dezember 2015

Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Emission von basiswertabhängigen Zertifikaten 

bezogen auf einen selbsterstellten Index vom 7. Januar 2016

(jeweils der "Basisprospekt" und zusammen die "Basisprospekte", wie nochmals in der Tabelle 

unter C. (Übersicht über die Basisprospekte) dargestellt, die "Basisprospekt-Tabelle"). 
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A. Widerrufsrecht

Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die 

Zeichnung der Wertpapiere, die unter Endgültigen Bedingungen zu den 

Basisprospekten ausgegeben wurden, gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, 

können diese gemäß § 16 Abs. 3 WpPG innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach 

Veröffentlichung dieses Nachtrags durch Erklärung gegenüber der Landesbank Baden-

Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart widerrufen, sofern der neue 

Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Abs. 1 WpPG vor dem endgültigen Schluss 

des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Für 

Anleger, die ihre auf Zeichnung oder Erwerb der Wertpapiere gerichtete 

Willenserklärung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland abgegeben haben, kann 

nach dem jeweils anwendbaren lokalen Recht eine längere Widerrufsfrist anwendbar 

sein. Für die Wahrung der Widerrufsfrist ist die rechtzeitige Abgabe der Erklärung 

ausreichend.

Während der Gültigkeitsdauer der Basisprospekte sowie solange im Zusammenhang 

mit den Basisprospekten ausgegebene Wertpapiere an einer Börse notiert sind oder 

öffentlich angeboten werden, werden Kopien dieses Nachtrags und der Basisprospekte 

in der Fassung eventueller Nachträge, auf Anfrage zur kostenlosen Ausgabe bei der 

Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart und auf der 

Internetseite der Emittentin www.LBBW-markets.de (unter dem Link "Zertifikate & 

Anleihen (Retail)", "Recht & Steuer" und "Basisprospekte") bereitgehalten.
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B. Nachtragspflichtige Informationen

Durch diesen Nachtrag werden die Basisprospekte gemäß § 16 Abs. 1 WpPG geändert.

Gegenstand dieses Nachtrags ist die Übertragung der unmittelbar gehaltenen Anteile am 

Stammkapital der Emittentin von der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank auf die 

Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH und die Abgabe der Erklärung des Ausscheidens der 

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank als Träger gegenüber der Landesbank Baden-

Württemberg mit Wirkung zum 28. Dezember 2015, 24:00 Uhr.

Aus diesem Grund werden die Basisprospekte wie folgt geändert:

1. Änderungen in der Zusammenfassung Punkt B.16 

Für die Basisprospekte wird in der Zusammenfassung im "Abschnitt B – Emittentin" unter dem 

Gliederungspunkt B.16 auf der in Punkt 1 der Basisprospekt-Tabelle angegebenen Seite

der folgende Text gestrichen:

"Träger der Landesbank Baden-Württemberg sind der Sparkassenverband Baden-

Württemberg, das Land Baden-Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart, die 

Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH sowie die Landeskreditbank Baden-

Württemberg – Förderbank (L-Bank)."

und wie folgt ersetzt:

"Träger der Landesbank Baden-Württemberg sind der Sparkassenverband Baden-

Württemberg, das Land Baden-Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart sowie 

die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH."

2. Änderungen in dem Abschnitt "Landesbank Baden-Württemberg" 

Für die Basisprospekte wird im Abschnitt "Landesbank Baden-Württemberg" im Unterabschnitt "A.

Informationen über die Landesbank Baden-Württemberg" auf der unter Punkt 2 der Basisprospekt-

Tabelle angegebenen Seite unter "II. Träger"

der folgende Text gestrichen:

"Träger der Landesbank Baden-Württemberg sind der Sparkassenverband Baden-

Württemberg (der "SVBW"), das Land Baden-Württemberg (das "Land"), die 

Landeshauptstadt Stuttgart (die "Stadt"), die Landesbeteiligungen Baden-

Württemberg GmbH (die "Landesbeteiligungen BW") sowie die Landeskreditbank 

Baden-Württemberg – Förderbank (die "L-Bank"). Die Landesbank Baden-

Württemberg wird von keinem ihrer Träger beherrscht.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Dezember 2012 erfolgte mit Wirkung 

zum 1. Januar 2013 die Wandlung stiller Einlagen in Höhe von 2.230.556.358,79 

EUR. Hiervon wurden 900.412.867,65 EUR dem Stammkapital zugeführt. Das 

Stammkapital beträgt somit seit 1. Januar 2013 3.483.912.867,65 EUR. Am 

Stammkapital der Landesbank Baden-Württemberg in Höhe von 3.483.912.867,65 

EUR sind derzeit beteiligt:

der SVBW mit 1.412,2 Mio. EUR (40,534118 %)

das Land mit 870,6 Mio. EUR (24,988379 %)
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die Stadt mit 659,6 Mio. EUR (18,931764 %)

die Landesbeteiligungen BW mit 471,7 Mio. EUR (13,539374 %)

die L-Bank mit 69,9 Mio. EUR (2,006365 %)."

und wie folgt ersetzt:

"Träger der Landesbank Baden-Württemberg sind der Sparkassenverband Baden-

Württemberg (der "SVBW"), das Land Baden-Württemberg (das "Land"), die 

Landeshauptstadt Stuttgart (die "Stadt") sowie die Landesbeteiligungen Baden-

Württemberg GmbH (die "Landesbeteiligungen BW"). Die Landesbank Baden-

Württemberg wird von keinem ihrer Träger beherrscht.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Dezember 2012 erfolgte mit Wirkung 

zum 1. Januar 2013 die Wandlung stiller Einlagen in Höhe von 2.230.556.358,79 

EUR. Hiervon wurden 900.412.867,65 EUR dem Stammkapital zugeführt. Das 

Stammkapital beträgt somit seit 1. Januar 2013 3.483.912.867,65 EUR. 

Mit Wirkung zum 28. Dezember 2015, 24:00 Uhr hat die Landeskreditbank Baden-

Württemberg – Förderbank ihren unmittelbar gehaltenen Anteil am Stammkapital der 

Landesbank Baden-Württemberg im Nennbetrag von 69.900.000 EUR auf die 

Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH übertragen und gegenüber der 

Landesbank Baden-Württemberg ihr Ausscheiden als Träger erklärt.

Am Stammkapital der Landesbank Baden-Württemberg in Höhe von 3.483.912.867,65 

EUR sind derzeit beteiligt:

der SVBW mit 1.412,2 Mio. EUR (40,534118 %)

das Land mit 870,6 Mio. EUR (24,988379 %)

die Stadt mit 659,6 Mio. EUR (18,931764 %)

die Landesbeteiligungen BW mit 541,6 Mio. EUR (15,545739 %)." 

3. Änderungen in dem Abschnitt "Landesbank Baden-Württemberg" 

Für die Basisprospekte wird im Abschnitt "Landesbank Baden-Württemberg" im Unterabschnitt 

"B. Organisationsstruktur und Geschäftsüberblick" auf der unter Punkt 3 der Basisprospekt-Tabelle 

angegebenen Seite unter "I. Struktur und Geschäftstätigkeit des LBBW-Konzerns"

der folgende Text gestrichen:

"Das Land Baden-Württemberg hält seine Anteile direkt und indirekt über die 

Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH und die L-Bank."

und wie folgt ersetzt:

"Das Land Baden-Württemberg hält seine Anteile direkt und indirekt über die 

Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH."
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C. Übersicht über die Basisprospekte

Nr. Bezeichnung des 

Basisprospekts

Datum des 

Basisprospekts

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3

1. Basisprospekt über ein 
Angebotsprogramm zur 
Emission von Derivativen 
Schuldverschreibungen

9. Dezember 2015 Seite 13 Seite 86 Seite 87

2. Basisprospekt über ein 
Angebotsprogramm zur 
Emission von 
basiswertabhängigen 
Zertifikaten

9. Dezember 2015 Seite 11 Seite 88 Seite 89

3. Basisprospekt über ein 
Angebotsprogramm zur 
Emission von 
basiswertabhängigen 
Schuldverschreibungen und 
Zertifikaten (Rohstoffe)

9. Dezember 2015 Seite 13 Seite 76 Seite 77

4. Basisprospekt über ein 
Angebotsprogramm zur 
Emission von 
Schuldverschreibungen und 
Pfandbriefen

9. Dezember 2015 Seite 13 Seite 57 Seite 58

5. Basisprospekt über ein 
Angebotsprogramm zur 
Emission von 
kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen

9. Dezember 2015 Seite 13 Seite 82 Seite 83

6. Basisprospekt über ein 
Angebotsprogramm zur 
Emission von 
basiswertabhängigen 
Zertifikaten bezogen auf einen 
selbsterstellten Index

7. Januar 2016 Seite 10 Seite 42 Seite 43




